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Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0
Bieter Nr. 2 ist die Firma Lausitzer Felsenmanufaktur GmbH, Cott-
bus.

SVV 005/2024
Rasenmahd und Laubberäumung im Stadtgebiet Guben 
einschl. Ortsteile 2024 (Mit Option der jährl. Verlängerung 
bis max. 2026) Los 1 - Oberstadt
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für die Maßnah-
me Rasenmahd und Laubberäumung im Stadtgebiet Guben 
einschließlich Ortsteile 2024, Los 1 – Oberstadt dem Bieter Nr. 
3 gemäß Bieterübersicht den Zuschlag für vorgenannte Maß-
nahme zu erteilen.
Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0
Bieter Nr. 3 ist die Firma Winterdienst- Landschaftspflege Haigold, 
Guben.

SVV 006/2024
Rasenmahd und Laubberäumung im Stadtgebiet Guben 
einschl. Ortsteile 2024 (Mit Option der jähr. Verlängerung 
bis max. 2026) Los 2 - Unterstadt
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für die Maßnah-
me Rasenmahd und Laubberäumung im Stadtgebiet Guben 
einschließlich Ortsteile 2024, Los 2 - Unterstadt dem Bieter Nr. 
3 gemäß Bieterübersicht den Zuschlag für vorgenannte Maß-
nahme zu erteilen.
Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0
Bieter Nr. 3 ist die Firma Winterdienst- Landschaftspflege Haigold, 
Guben.

Jagdgenossenschaftsversammlung 
in Reichenbach
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Reichenbach lädt hier-
mit alle Jagdgenossen zur Jagdversammlung am Mittwoch, 
20. März 2024, um 18:00 Uhr in die Gaststätte Schafter in 
Reichenbach ein.

Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Berichte des Vorstandes, des Kassenwar-

tes und des Kassenprüfers
TOP 5 Beschlussfassung zur Auszahlung der 

Jagdpacht
TOP 6 Verschiedenes
TOP 7 Verabschiedung

Burtchen, Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaftsversammlung  
in Deulowitz
Am Donnerstag, 21. März 2024, um 17:00 Uhr, findet unsere 
nächste Jahreshauptversammlung statt. Dazu sind alle Mitglie-
der herzlich in die Jagdhütte am Seemühlenweg eingeladen.

Der Hauptausschuss hat in seiner  
36. Sitzung am 8. Januar 2024  
folgende Beschlüsse gefasst
HA 001/2024
Auslandsdienstreise des Hauptverwaltungsbeamten 
(01/2024)
Der Hauptausschuss erteilt dem Hauptverwaltungsbeamten die 
Genehmigung für eine Auslandsdienstreise nach Brüssel (Belgi-
en) im Zeitraum vom 20. - 22.02.2024.
Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   8
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Beschlüsse der  
Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung  
hat in ihrer 35. Sitzung am 17. Januar 2024  
folgende Beschlüsse gefasst
SVV 101/2023
Benennung neues Mitglied in den Seniorenbeirat der Stadt 
Guben
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß Haupt-
satzung der Stadt Guben vom 13. November 2019 die Benen-
nung des folgenden neuen Mitglieds im Seniorenbeirat: Frau 
Elke Zieger.
Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   26
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

SVV 001/2024
Abgrenzung der Wahlkreise für die Kommunalwahl 2024
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einteilung 
des Wahlgebietes Stadt Guben für die Kommunalwahlen 2024 
in einen Wahlkreis.
Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   26
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

SVV 003/2023
1. Änderung der Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Guben über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
Anlass von besonderen Ereignissen entsprechend § 5 des 
Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) für 
das Jahr 2024
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 
beigefügte 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von 
besonderen Ereignissen entsprechend § 5 des Brandenburgi-
schen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) für das Jahr 2024.
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussergebnis:
Ja-Stimmen:   25
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   1

SVV 004/2024
Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes Guben
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für die Neuge-
staltung des Abenteuerspielplatzes dem Bieter Nr. 2 gemäß 
Übersicht der Gesamtbewertung der Bieter den Zuschlag zu 
erteilen.

I. Stadt Guben
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Tagesordnung:
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Berichte des Vorstandes, des Kassenwartes und des 

Kassenprüfers
TOP 4 Entlastung des Vorstandes
TOP 5 Verpachtung
TOP 6 Verschiedenes
TOP 7 Verabschiedung

Schulz, Jagdvorsteher

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Groß Breesen, 
Bresinchen und Sembten
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Groß Breesen, Bre-
sinchen und Sembten lädt alle Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft zur Jahreshauptversammlung ein.

Termin: 19. April 2024 um 19:00 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus Groß Breesen,

Gärtnerstraße 3 D in 03172 Guben, OT Groß Breesen

Tagesordnung
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschluss-

fähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Finanzbericht des Kassenführers
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Diskussion
6. Entlastung des Kassenführers für das Jagdjahr 2023/2024
7. Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 2023/2024
8. Information zur Datenschutzgrundverordnung
9. Information zum Servicevertrag GIS
10. Vorstellung und Beschluss des Haushaltsplanes 2024/2025
11. Beschluss und Abstimmung zur Auszahlung der Jagdpacht
12. Bericht der Jäger
13. Sonstiges
14. Ende der Genossenschaftsversammlung
anschließend Jagdpachtauszahlung

Bei Erbengemeinschaften und rechtsgeschäftlicher Vertre-
tung sind Vollmachten bzw. Erbnachweise als Flächennach-
weise vorzulegen. 
Bei Änderung der Eigentumsflächen sind aktuelle Grund-
buchauszüge vorzulegen.

Der Vorstand
Jagdgenossenschaft Groß Breesen,
Bresinchen, Sembten

Ausschreibung: Standort- und  
Wirtschaftlichkeitsanalyse Freibad Guben
Die Stadt Guben schreibt folgende Dienstleistung aus:
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name: Stadt Guben
Straße: Gasstraße 4
Plz/Ort: 03172 Guben
Telefon: (03561) 6871-1034
Fax: (03561) 6871-4000
Kontaktstelle: Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabema-

nagement
Zu Händen von: Herrn Chris Hetzel
Die vollständige Ausschreibung können Sie im Vergabemarkt-
platz des Landes Brandenburg unter:
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/noti-
ce/CXP9YR66JKU/documents einsehen.

Ausschreibung: Neubau Haus der Vereine 
Groß Breesen Baumschulenweg
Die Stadt Guben schreibt folgende Leistungen aus:
Los 7 - Maler/Bodenleger
Los 8 - Innentüren
Los 9 - Fliesenleger
Los 10 - Metallbauer
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name: Stadt Guben
Straße: Gasstraße 4
Plz/Ort: 03172 Guben
Telefon: (03561) 6871-1034
Fax: (03561) 6871-4000
Kontaktstelle: Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabema-

nagement
Zu Händen von: Herrn Chris Hetzel
Die vollständige Ausschreibung können Sie im Vergabemarkt-
platz des Landes Brandenburg unter:
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/noti-
ce/CXP9YR66JSR/documents einsehen.

Stellenausschreibungen  
der Stadt Guben

Die Stadt Guben schreibt folgende Stellen zur Besetzung aus:
• Kundenberatung (m/w/d) 

unbefristet, Vollzeit (39 Wochenstunden), EG 7 TVöD-V
• Sekretariat (m/w/d) 

unbefristet, Teilzeit (32 Wochenstunden), EG 5 TVöD-V
Nähere Informationen über das Aufgabengebiet, die beruf-
lichen sowie persönlichen Anforderungen finden Sie unter 
www.guben.de (Aktuell/ Karriere).

1. Änderung der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung der Stadt Guben 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
aus Anlass von besonderen Ereignissen 
entsprechend § 5 des Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) 
für das Jahr 2024
Auf der Grundlage des § 5 des Brandenburgischen Ladenöff-
nungsgesetzes vom 27.11.2006 (GVBl. Bbg. Teil I Nr. 15, S. 158), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2017 (GVBl. Bbg. Teil I 
Nr. 8), erlässt die Stadt Guben als zuständige örtliche Ordnungs-
behörde folgende ordnungsbehördliche Verordnung:

§ 1
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- oder Feier-
tagen entsprechend § 5 des Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetzes

§ 1 wird wie folgt geändert:
(1) Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonn- oder Feiertagen 
im Jahr 2024 im gesamten Stadtgebiet der Stadt Guben aus An-
lass von besonderen Ereignissen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
20:00 Uhr geöffnet sein, soweit nicht Lärmschutzgebote entge-
genstehen:
• 11.02.2024 - „Frühjahrs-Hausmesse Hoffmann-Möbel“
• 10.03.2024 - „Start in den Frühling“
• 08.09.2024 - „Herbstmarkt“
• 01.12.2024 - „Lichterfest - Start in den Advent“
• 15.12.2024 - „Weihnachtsmarkt“
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Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzu-
schließen, ist der Wahlleiterin für die Stadt Guben durch 
die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zu-
sammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donners-
tag, den 04. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. 
Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten 
Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Ver-
einigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu 

§ 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie 
müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift eines je-
den Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich 
sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten 
Angaben enthalten.

5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.
Ein Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 42 Bewer-
bende enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende 
oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauensperson, jede 
für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertre-
tungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. 
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von 
jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung 
und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

§ 4
Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung der 
Stadt Guben über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus An-
lass von besonderen Ereignissen tritt nach öffentlicher Bekannt-
machung in Kraft.

Guben, den 17.01.2024

Bürgermeister

Wahlbekanntmachung 
der Wahlleiterin zur Wahl
- der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben 

und
- der Ortsbeiräte der Ortsteile Groß Breesen, Bresinchen, 

Kaltenborn, Schlagsdorf und Deulowitz

am 09. Juni 2024
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:
I. Wahltermine für die Wahlen sowie die Wahlzeit

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 
17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) finden die Wahlen der 
Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte der 
Ortsteile Groß Breesen, Bresinchen, Kaltenborn, Schlags-
dorf und Deulowitz am Sonntag, den 09. Juni 2024 in 
der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Wahlen durch 
Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergän-
zend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Guben

1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten
Es sind insgesamt 28 Stadtverordnete zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Stadtverordnetenversammlung hat durch Beschluss 
das Wahlgebiet in einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewer-
benden eingereicht werden. Daneben können Parteien, 
politische Vereinigungen und Wählergruppen auch ge-
meinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung 
einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur 
an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an 
einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum

Donnerstag, den 04. April 2024, 12 Uhr,
bei der

Wahlleiterin der Stadt Guben
Gasstraße 4, 03172 Guben

schriftlich eingereicht werden.
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
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6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und 
für jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbe-
hörde nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der 
vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Vordruckmus-
ter 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre 
Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 Bbg-
KWahlG

7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Ver-
einigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversamm-
lung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung).

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahl-
gebiet keine Organisation hat, können die Bewerben-
den sowie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten 
Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte oder 
durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises 
Spree-Neiße wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt 
werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlge-
biet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergrup-
pe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänge-
rinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhän-
gerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder 
Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu 
Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstim-
mung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Be-
stimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerin-
nen und Anhänger oder Delegierten von dem zuständi-
gen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder 
der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe 
mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln 
oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die 
geheime Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten 
für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr 
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens 
drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder De-
legierte an der Abstimmung beteiligen.

5.5 Wichtige Beschränkungen
Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Guben benannt sein. Die oder der Bewerben-
de auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mit-
glied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerben-
de oder Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Verei-
nigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgK-

WahlG wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Ver-

sammlung zur Aufstellung der Bewerbenden 
gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein 
(siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung 
auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die 
Zustimmung ist nach dem Vordruckmuster 7a zu § 
32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird 
der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat 
die oder der Bewerbende in der Zustimmungserklä-
rung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er par-
teilos ist.

Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-
schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes, die
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbin-

dung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, die
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 
11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbin-

dung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallent-
scheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.
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Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet wer-
den. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebe-
nen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind 
der Wahlbehörde (Stadt Guben, Gasstraße 4, 03172 
Guben) spätestens bis

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr,
vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amt-
lichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Stadt Guben, Service-Center, Gasstraße 4, 03172 Gu-
ben aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 
Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden 
in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist 
beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Verei-
nigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftli-
che Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbenden so-
wie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Rei-
henfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listen-
vereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amt-
liche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher ge-
leistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahl-
vorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Guben unterzeichnen. Hat eine Person für 
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, 
so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Un-
terstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Per-
son sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzuge-
ben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unter-
schriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleis-
tung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsper-
son) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. 
Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4  
BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufü-
gen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und 
die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der ge-
heimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin 
oder der Leiter der Versammlung und zwei von der 
Versammlung hierzu bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ge-
mäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-

nigungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundestag 
oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine 
im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Ab-
geordneten oder im Kreistag des Landkreises Spree-Nei-
ße durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder 
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben 
durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch min-
destens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. Au-
gust 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Kreistag des Landkreises Spree-Neiße durch 
mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben durch 
mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindes-
tens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl unun-
terbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am  
21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Kreistag des Landkreises Spree-Neiße oder in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben vertre-
ten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der nach 
der vorstehenden Nummer 8.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind im 
Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags min-
destens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahl-
gebiet wahlberechtigten Personen, beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens bis 
zum

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr,
bei der

Wahlbehörde, Stadt Guben,
Service-Center,

Gasstraße 4, 03172 Guben
            zu leisten.



23.02.2024  | Ausgabe 3/2024 7 | Stadt Guben

Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind; Entsprechendes gilt für Einzelbewerbende, die auf-
grund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Groß Bree-
sen vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gel-
ten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 
8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bresinchen
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 
bis 5.5, 6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung gelten für die Wahl zum Orts-
beirat des Ortsteils Bresinchen mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Bresinchen ist das Gebiet dieses Ortsteils.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens vier Be-
werbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Bresinchen ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Bresinchen bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Bresinchen wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In 
dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Guben 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kaltenborn
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 
bis 5.5, 6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung gelten für die Wahl zum Orts-
beirat des Ortsteils Kaltenborn mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kal-
tenborn ist das Gebiet dieses Ortsteils.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens vier Be-
werbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Kaltenborn ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Kaltenborn bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Kaltenborn wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In 
dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Guben 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von

kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch 
Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahl-
behörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den  
01. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde 
gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder aus-
gegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass 
sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Fal-
le eines wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeit-
punkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

9. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024,  
12 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihen-
folge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben 
und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der 
Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre 
oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis 
zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 08.04.2024 in öffentli-
cher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im 
Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Breesen
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 
bis 5.5, 6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Stadtver-
ordnetenversammlung gelten für die Wahl zum Ortsbei-
rat des Ortsteils Groß Breesen mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Groß Breesen ist das Gebiet dieses Ortsteils.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens vier Be-
werbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Groß Breesen ihren ständi-
gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Groß Breesen bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Groß Breesen wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der 
Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
nicht befreit ist, sind mindestens fünf Unterstützungs-
unterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Orts-
beirat des Ortsteils Groß Breesen durch mindestens ein
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Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In 
dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Guben 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Die Wahlleiterin für die Stadt Guben
Frau Nadine Städter

Sitzungen der  
Stadtverordnetenversammlung
(Stand bei Redaktionsschluss)

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen! Die Sitzungen finden im Sitzungssaal (R. 236) 
des Rathauses, Gasstraße 4, statt.

14.02.2024 16:00 Uhr Ausschuss Haushalt und Vergabe
15.02.2024 16:00 Uhr Ausschuss Umwelt, Verkehr, Ord-

nung, Sicherheit und Euromodell-
stadt

21.02.2024 16:30 Uhr Ausschuss Soziales, Bildung, Jugend 
und Kultur

22.02.2024 16:30 Uhr Ausschuss Wirtschaft, Stadtentwick-
lung, Bauen, Wohnen und Energie

26.02.2024 16:00 Uhr Hauptausschuss
06.03.2024 16:00 Uhr Stadtverordnetenversammlung (in 

der Alten Färberei)
18.03.2024 16:00 Uhr Rechnungsprüfungsausschuss

Wir weisen auf eine begrenzte Platzkapazität hin.

Service-Center der Stadt Guben
Gasstraße 4, Tel.: (03561) 6871-0, Fax: (03561) 
6871 4917, Service-Hotline: (03561) 6871-2000, 
E-Mail: service-center@guben.de

Sprechzeiten:
Montag 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr - 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 14:00 Uhr
Samstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr (in jeder geraden Kalender-

woche)

Der Bereich Meldewesen im Service-Center der Stadt Guben ist 
für den Besucherverkehr nur nach vorheriger Terminverein-
barung geöffnet. Termine können Sie telefonisch, per E-Mail so-
wie ab sofort über die Internetseite der Stadt Guben vereinbaren.
Alle anderen Bereiche sind weiterhin regulär geöffnet.

Städtische Musikschule „Johann Crüger“
Wir bieten Ihnen qualifizierten Unterricht auf allen klassischen 
Orchesterinstrumenten, dem Instrumentarium der Genres 
Rock, Pop & Jazz, Klavier, Akkordeon, Jazzgesang, Klassischer 
Gesang, Blockflöte und Tanz. Für die Kleinsten bieten die Kurse 
Musikgarten und Musikalische Früherziehung den idealen Ein-

dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
nicht befreit ist, sind mindestens drei Unterstützungs-
unterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Orts-
beirat des Ortsteils Kaltenborn durch mindestens ein 
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind; Entsprechendes gilt für Einzelbewerbende, die auf-
grund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Kalten-
born vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 
die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 
bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

E. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schlagsdorf
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 
bis 5.5, 6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung gelten für die Wahl zum Orts-
beirat des Ortsteils Schlagsdorf mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Schlagsdorf ist das Gebiet dieses Ortsteils.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens vier Be-
werbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Schlagsdorf ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Schlagsdorf bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Schlagsdorf wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In 
dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Guben 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

F. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Deulowitz
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 
bis 5.5, 6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung gelten für die Wahl zum Orts-
beirat des Ortsteils Deulowitz mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Deulowitz ist das Gebiet dieses Ortsteils.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens vier Be-
werbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Deulowitz ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Guben wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Deulowitz bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Deulowitz wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur
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der Musikschule), Friedrich-Wilke-Platz, Tel. (03561) 559-5107
Dienstag bis Freitag 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Sonntag 14:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr, Samstag und an Feiertagen nach telefonischer 
Absprache

Marketing und Tourismus Guben e. V.
Touristinformation in der Frankfurter Straße 21, Tel.: (03561) 
3867, E-Mail: ti-guben@t-online.de, 
www.touristinformation-guben.de
Öffnungszeiten:
• Mai und September: Montag - Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
• Juni bis August: Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr, Sams-

tag: 09:00 - 12:00 Uhr
• Oktober - April (außer Dezember): Montag - Freitag: 

09:00 - 16:00 Uhr
• Dezember (01.12. - 23.12.): Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr 

Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Folgender Service im Angebot: Gästeberatung und Gästebe-
treuung / Vermittlung von Übernachtungsangeboten / Verkauf 
von regionalen Produkten und Souvenirs / Ticketverkauf regio-
naler Veranstaltungen / Angebote zu geführten Radwanderun-
gen / Stadtführungen

Kulturzentrum Obersprucke
Friedrich-Schiller-Straße 16c, E-Mail: kanig.m@guben.de, (03561) 
6871-1043
Das Kulturzentrum Obersprucke kann privat oder für Ver-
einszwecke angemietet werden. Modern eingerichtete Räume, 
eine ausgestattete Küche, ein Barbereich sowie ein Behinder-
ten-WC stehen zur Verfügung.

Lebenshilfe Guben e. V.
Bahnhofstraße 5, Tel. (03561) 431665, www.lebenshilfe-guben.
de, Sprechzeiten: Donnerstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr -  
15:00 Uhr oder nach Vereinbarung. Frühförder- und Beratungs-
stelle, Integrationskindertagesstätte „Regenbogen“, Familien-
entlastender Dienst, Wohnstätte für geistig Behinderte, Betreu-
te Wohngruppe, Ambulant betreutes Wohnen.

Pflegestützpunkt für den  
Landkreis Spree-Neiße

Wir sind in Guben persönlich jeden Dienstag von 13:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr im Familienzentrum Guben, Goethestraße 93 für 
Sie da.

28.02.2024
05.03.2024
12.03.2024
26.03.2024

Wir beraten, unterstützen und begleiten unabhängig sowie 
kostenlos zu allen Fragen rund um die Pflege.

Beratungstermine vereinbaren Sie bitte unter:
(03562) 986 150-27 oder 

forst@pflegestuetzpunkte-brandenburg.de

Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V.
Beratung und Weiterbildung ehrenamtlicher rechtlicher Betreu-
er und Bevollmächtigter.
Betreuungsstelle Guben: Mittelstraße 17, Telefon: (03561) 
6829050, guben@lebenshilfe-betreuungsverein.de. Beratungszei-
ten: Dienstag: 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 Uhr - 16:30 
Uhr und nach Vereinbarung.

stieg in die musische Bildung. Das Angebot der instrumentalen 
Hauptfächer und Gesang wird durch vielseitige Ensembles und 
musiktheoretischen Unterricht ergänzt. Ein Unterrichtsplatz 
kann nur bei freien Kapazitäten zugewiesen werden. Bitte rich-
ten Sie Ihre Anfrage unter Angabe des Namens des Schülers, 
des Geburtsdatums und des gewünschten Faches an musik-
schule@guben.de oder telefonisch an (03561) 6871-2202.
Städtische Musikschule „Johann Crüger“, Gasstraße 7, 03172 
Guben
www.musikschuleguben.com

Stadtbibliothek Guben
Gasstraße 6, Tel. (03561) 6871 2300, E-Mail: bibo@guben.de, 
www.guben.de/de/freizeit-tourismus/stadtbibliothek
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 09:00 Uhr - 19:00 Uhr, 
Samstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Angebote: Internetarbeitsplätze, Gemütliche Leseecken, Veran-
staltungen im Bücherfrühling und Leseherbst, Bibliotheksein-
führungen, Veranstaltungen für Vereine, Schulen und Kinderta-
gesstätten, Bilderbuchkino, Veranstaltungen zur Leseförderung, 
Ständig großer Bücherflohmarkt, auf Wunsch mobiler Biblio-
theksdienst

Stadt- und Industriemuseum
Gasstraße 5, Tel. (03561) 6871-2100, www.museen-guben.de
E-Mail: stadt-und-industriemuseum@guben.de
November bis März (Winter)
Dienstag - Freitag: 12:00 Uhr - 17:00 Uhr
jeder 2. und 4. Sonntag im Monat: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
Montag und Samstag geschlossen
April bis Oktober (Sommer)
Dienstag - Freitag: 12:00 Uhr - 17:00 Uhr
Sonntag: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Ganzjährig Sonderöffnungen für Kitaeinrichtungen und Schulen 
sowie Gruppenbesuche auf Anfrage möglich!
Heimatmuseum Sprucker Mühle
Mühlenstraße 5. Anfragen bitte über das Stadt- und Industrie-
museum.

Freizeitbad
Kaltenborner Straße 163, Tel.: (03561) 3570, 
E-Mail: freizeitbad@guben.de, 
www.guben.de/de/freizeit-tourismus/staedtische-baeder
Öffnungszeiten:
Montag kein öffentliches Baden

13:00 Uhr - 15:00 Uhr Seniorenschwimmen
ab 15:00 Uhr Vereinsschwimmen

Dienstag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 10:00 Uhr Schulschwimmen

Mittwoch 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Donnerstag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Freitag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
Samstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Baden

ab 10:00 Uhr Babyschwimmen
Sonntag 10:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Baden

Ausstellung zur Geschichte der Gubener Tuche und 
des Chemiefaserwerkes e. V.
Die Ausstellung des Gubener Tuche und Chemiefasern e. V. fin-
den Sie im Ausstellungsraum der Stadtverwaltung Guben (unter 
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Unser Team der Notfallseelsorge/ 
Krisenintervention Spree-Neiße  
sucht Verstärkung!
Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger un-
terstützen die Polizei, den Rettungsdienst oder die 

Feuerwehr, wenn ein Mensch akut in seelische Not geraten ist. 
Weil ihn der unerwartete Tod eines nahestehenden Menschen 
schockiert oder weil er Augenzeuge eines traumatisierenden 
Geschehens, eines schweren Unfalls beispielsweise geworden 
ist. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger sind engagier-
te Ehrenamtler, die mindestens 25 Jahre alt, physisch und psy-
chisch belastbar, teamfähig und verlässlich sind. Sie erhalten 
eine Ausbildung nach den Standards der Psychosozialen Not-
fallversorgung (PSNV). Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 
den Wunsch haben, Menschen in seelischer Not zu helfen.
Erreichbar sind Bernd Puhlmann und Karina Kluge von der 
Teamleitung Cottbus/Spree-Neiße unter den Mail-Adressen 
b.puhlmann@kats.cottbus.de und k.kluge@kats.cottbus.de.

Immanuel Albertinen Diakonie

Immanuel Suchthilfeverbund Guben

- Wohneinrichtung für abhängigkeitskranke Menschen
Leitung/Verwaltung: Alte Poststr. 41c, (03561) 686765

- Suchtberatungsstelle, amb. Suchtnachsorge, Selbsthilfe
amb. Eingliederungshilfen, amb. Betreutes Wohnen: Alte 
Poststr. 15

Mietwohnungen und Begegnungsstätte: Alte Poststr. 15 und 42
www.guben.immanuel.de

Caritas Kontakt- und Beratungsstelle 
(KBS) für Menschen mit psychischen  
Beeinträchtigungen

Berliner Straße 15/16, Tel.: (03561) 548757. Beratungen für Kli-
enten und Angehörige nach Vereinbarung. 
E-Mail: kbs.spree-neisse@caritas-goerlitz.de, 
Online-Beratung: www.caritas.de/onlineberatung

26.02.2024, 10:00 Uhr gemeinsames Frühstück
29.02.2024, 14:00 Uhr gemeinsamer Besuch in der Stadtbib-

liothek Guben
Änderungen des Monatsprogramms sind vorbehalten.
Beratungen für Betroffene und Angehörige nach Vereinbarung

Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
„Haus Elisabeth“
des Naëmi-Wilke-Stifts Guben, Wilkestraße 14, Tel.: (03561) 
403219, E-Mail: beratungsstelle@naemi-wilke-stift.de, kostenfreie 
Beratung für Familien- und Erziehungshilfe: Erziehungsbera-
tung, Ehe- und Lebensberatung von Montag - Freitag flexibel 
nach individueller Absprache. www.naemi-wilke-stift.de

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
niedrigschwellige, kostenlose und unabhängige Beratung zu al-
len Fragen der Rehabilitation und Teilhabe nach dem Bundes-
teilhabegesetz
BQS GmbH Döbern, Charlottenstraße 11, 03149 Forst (Lausitz), 
Telefon: (03562) 693 53000, www.bqs-gmbh-doebern.de
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Jagdgenossenschaftsversammlung  
in Atterwasch
Am Freitag, 22. März 2024, um 18:00 Uhr, findet unsere 
nächste Jahreshauptversammlung statt. Dazu sind alle Mit-
glieder herzlich in die alte Schule in Atterwasch eingeladen.

Tagesordnung:
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Berichte des Vorstandes, des Kassenwartes und des 

Kassenprüfers
TOP 4 Entlastung des Vorstandes
TOP 5 Verschiedenes
TOP 6 Verabschiedung

Schulz, Jagdvorsteher

Bekanntmachung der  
Jagdgenossenschaft Grano/Krayne
Am Freitag, dem 15.03.2024, findet um 19 Uhr im „Haus der 
Generationen“ im Ortsteil Grano, Schulweg, 03172 Schen-
kendöbern, die Jahreshauptversammlung der JG Grano/
Krayne statt, zu der wir herzlich einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellen der Be-

schlussfähigkeit
2. Verlesung der Tagesordnung
3. Festlegung der Stimmzähler
4. Verlesung des Protokolls 2022/23
5. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
6. Finanzbericht 2023/24
7. Bericht der Revisionskommission 2023/24
8. Entlastung des Vorstandes
9. Entlastung des Kassenwartes
10. Entlastung Rechnungsprüfer
11. Wahl der neuen Rechnungsprüfer
12. Verschiedenes, u.a. Bericht der Jagdpächter

Im Anschluss an die Versammlung findet die Auszahlung der 
Jagdpacht 2023/24 statt.

Wichtiger Hinweis:
Bei Erbengemeinschaften und rechtsgeschäftlicher Ver-
tretung sind aktuelle Originalvollmachten und/oder Erb-
nachweise als Flächennachweis vorzulegen, da sonst keine 
Stimmberechtigung. Dies gilt auch für Ehegatten.

Der Vorstand
Jagdgenossenschaft Grano/Krayne
Vorstandsvorsitzender: Dietmar Richter

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
Schenkendöbern vom 30. Januar 2024
Beschluss Nr. 07/24 GV-Sitzung 30.01.2024
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern be-
nennt die im Folgenden genannten Einwohnerinnen und Ein-
wohner nach § 41 BbgKVerf für die Dauer der Wahlperiode der 
kommunalen Körperschaften im Land Brandenburg als Mitglie-
der im Seniorenbeirat:
Frau Sybille Deinert
Frau Anita Fiedler
Frau Petra Budras
Herr Wolfgang Drewitz
Frau Hanni Dillan

Beschluss Nr. 08/24 GV-Sitzung 30.01.2024
Die Gemeindevertretung Schenkendöbern beschließt gemäß 
§ 63 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2024 
– 2027 in der vorliegenden Fassung.

Beschluss Nr. 09/24 GV-Sitzung 30.01.2024
Die Gemeindevertretung Schenkendöbern beschließt die vorlie-
gende Haushaltssatzung der Gemeinde Schenkendöbern, ein-
schließlich ihrer Anlagen, für das Haushaltsjahr 2024.

Infoveranstaltung zum ÖPNV
Zum 2. April 2024 ist die Einführung des bedarfsorientierten, 
sogenannten on Demand – Busverkehrs in Schenkendöbern 
geplant. Fahrgäste von und zu Zielen in den Ortsteilen der 
Gemeinde können ganz individuell Fahrten beim Dienstleister 
Spree-Neiße Bus der DB Regio Bus Ost buchen. Innerhalb eines 
feststehenden Zeitfensters wird das Angebot dem tatsächlichen 
Bedarf angepasst. Leerfahrten und überflüssige Kilometer wer-
den vermieden, die Umwelt geschont, die Planbarkeit für die 
Fahrgäste verbessert. Wie das genau funktionieren soll, wird in 
mehreren Informationsveranstaltungen vor Ort erklärt.
Die DB Regio Bus Ost lädt zu drei solchen Veranstaltungen ein:
• am 4. März 2024 in der IKS Sembten,
• am 6. März 2024 im Vereinsheim der Kleintierzüchter Kerk-

witz und
• am 11. März 2024 im Saal der Gemeindeverwaltung in 

Schenkendöbern.
Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr.

Gemeinde Schenkendöbern

Sitzung der Gemeindevertretung
12.03.2024, 18:00 Uhr Gemeindevertretersitzung

Sitzungsort:
Gemeinde Schenkendöbern

Sitzungssaal
Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern

(Änderungen vorbehalten)
Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen.

II. Gemeinde Schenkendöbern
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3.2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum

Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr
bei der

Wahlleiterin für die Gemeinde Schenkendöbern
Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern

schriftlich eingereicht werden.
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist der Wahlleiterin für die Gemeinde 
Schenkendöbern durch die für das Wahlgebiet zustän-
digen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum Donnerstag, den 04. April 2024, 
12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss 
bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindes-
tens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wäh-
lergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlag einreichen. Die Entschei-
dung über die Einreichung eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlages trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einrei-
chen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 

5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht wer-
den.
Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift eines je-
den Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten 
Angaben enthalten.

Wahlbekanntmachung der Wahlleiterin

WAHLEN
• der Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendö-

bern,
• der Ortsbeiräte der Ortsteile Atterwasch, Bärenklau, 

Grabko, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, 
Schenkendöbern, Sembten, Lübbinchen, Pinnow, 
Groß Gastrose, Kerkwitz und Taubendorf,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteils Staakow und

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteils Reicherskreuz

am 09. Juni 2024
Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 23. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommu-
nalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Abs. 2 und 3 der Bran-
denburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die 
Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit 
der landesweiten Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 
(GVBl. II Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
• der Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern,
• der Ortsbeiräte der Ortsteile Atterwasch, Bärenklau, 

Grabko, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, Schen-
kendöbern, Sembten, Lübbinchen, Pinnow, Groß Gastrose, 
Kerkwitz, Taubendorf

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-
teils Staakow und

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-
teils Reicherskreuz

am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 8:00 bis  
18:00 Uhr
sowie die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-

teils Staakow und
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-

teils Reicherskreuz
am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8:00 bis  
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern die Wahltermine für die vor-
genannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechtsverordnung 
bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 BbgKWahlV 
auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung Schenkendöbern
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 

und Gemeindevertreter Es sind insgesamt 16 Gemein-
devertreterinnen und Gemeindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise Die Gemeindevertretung Schenkendöbern 
hat durch Beschluss das Wahlgebiet (3.517 Einwohner) 
in einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1. Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewer-
benden eingereicht werden. Daneben können Parteien, 
politische Vereinigungen und Wählergruppen auch ge-
meinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung 
einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur 
an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an 
einer Listen-vereinigung schließt einen eigenständigen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.
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• infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2. Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern Wählbar sind gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
• am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
• seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach  
§ 11 Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
• infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
• sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

• infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

• infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfal-
lentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die 
Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3. Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und 
für jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahl-
behörde nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Abs. 5 
Nr. 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorge-
schlagene Bewerbende wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit 
der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versiche-
rung an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 
Abs. 5 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und 
darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitglied-
staat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 Bbg-
KWahlG

8.1. Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Ver-
einigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversamm-
lung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung).

8.2. Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet 
keine Organisation hat, können die Bewerbenden sowie 
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Gemeinde-
gebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politi-
schen Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die 
für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Spree-Neiße 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3. Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Rei-
henfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglie-
derversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhän-
ger (Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der 
Wählergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt wor-
den sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern 
(Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu beson-
ders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 
Die Ausführungen zu Nummer 8.2. gelten für mitglied-
schaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.

6.2. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerben-
de oder einen Bewerbenden enthalten. Der wahlge-
bietsbezogene Wahlvorschlag darf höchstens insge-
samt 24 Bewerbende enthalten.

6.3. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende 
oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrau-
ensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, 
jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertre-
tungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. 
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von 
jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung 
und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5. Wichtige Beschränkungen
Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahl-
vorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schenkendöbern benannt sein. Die oder der 
Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf 
nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerben-
de oder Bewerbender

7.1. Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Verei-
nigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 Bbg-

KWahlG wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Ver-

sammlung zur Aufstellung der Bewerbenden 
gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein 
(siehe Nummer 8)

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung 
auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. 
Die Zustimmung ist nach dem Vordruckmuster 7a 
zu § 32 Abs. 5 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben.

Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, 
hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungserklä-
rung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften an-
zugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2. Zur Wählbarkeit
7.2.1. Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Abs. 1 BbgkWahlG sind wählbar alle Deut-
schen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgeset-
zes, die
• am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
• seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Abs. 2 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
• infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
• sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder
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der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind
• im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 

mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens
bis

Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr
bei der

Wahlbehörde, Gemeinde Schenkendöbern
Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern

zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehren-
amtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubi-
gung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleis-
tet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausge-
gebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) 
sind der Wahlbehörde (Gemeinde Schenkendöbern, 
Gemeindeallee 45, Schenkendöbern) spätestens bis

Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,
vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amt-
lichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahlV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Gemeinde Schenkendöbern, Gemeindeallee 45, 03172 
Schenkendöbern aufgelegt. Bei der Anforderung sind Fami-
lien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden und eines 
jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge anzu-
geben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, po-
litischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenverei-
nigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahl-
vorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden 
sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr be-
teiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung 
„Einzelwahlvorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleis-
tete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schenkendöbern unterzeichnen. Hat 
eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese 
Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden

8.4. Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstim-
mung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Be-
stimmungen des § 33BbgKWahlG sinngemäß.

8.5. Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerin-
nen und Anhänger oder Delegierten von dem zuständi-
gen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6. Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die 
geheime Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten 
für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, sich und 
ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. In der Versammlung müssen sich min-
destens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7. Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
Vordruckmuster 9a zu § 32 Abs. 5 Nr. 4 BbgKWahlV zu ferti-
gen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Nieder-
schrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, 
die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten so-
wie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, 
dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine de-
mokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1. Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-

gungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechen-
baren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundestag oder 
im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land 
Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch mindestens 
einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder 
im Kreistag des Landkreises pree-Neiße durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen 
Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung 
Schenkendöbern durch mindestens eine Gemeindevertrete-
rin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 
2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Spree-Neiße durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen 
Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung 
Schenkendöbern durch mindestens eine Gemeindevertre-
terin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt fer-
ner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine 
der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der 
in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen 
für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. 
August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im 
Kreistag des Landkreises Spree-Neiße oder in der Gemein-
devertretung Schenkendöbern vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.2. Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder der nach
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oder eines Einzelbewerbenden, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit 
ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften 
beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigun-
gen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Orts-
beirat der genannten Ortsteile durch mindestens ein Mit-
glied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerbende, die aufgrund 
eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat der genannten 
Ortsteile vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierun-
gen die eingangs genannten Voraussetzungen erfüllt. Im 
Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

C Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers in den 
Ortsteilen Reicherskreuz und Staakow
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 6.1, 6.3 und 6.4, 7, 8.1, 
8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schenkendöbern gelten für die Wahl der Ortsvorste-
herin oder des Ortsvorstehers der Ortsteile Reicherskreuz und 
Staakow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 

Ortsvorstehers im Ortsteil Reicherskreuz das Gebiet dieses 
Ortsteils und für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Orts-
vorstehers im Ortsteil Staakow das Gebiet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Reicherskreuz bzw. im Orts-
teil Staakow ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b 
zu § 33 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht wer-
den. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder 
einen Bewerbenden enthalten. Jede und jeder Bewer-
bende darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers benannt sein. 
Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die 
mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder 
seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vor-
druckmuster 7b zu § 33 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Schenkendöbern wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerben-
den für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorste-
hers der Ortsteile Reicherskreuz bzw. Staakow bestimmen, 
sofern die Anzahl der in den Ortsteilen Reicherskreuz bzw. 
Staakow wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Gemeinde Schenkendöbern 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausfüh-
rungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Abs. 2 Nr. 4 Bbg-
KWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen 
Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir ange-
fordert werden.

Die Wahlleiterin für die Gemeinde Schenkendöbern

Monika Otto

Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen ei-
ner Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsun-
terschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauf-
tragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, den 01. April 2024, 16:00 Uhr, schriftlich bei 
der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unter-
schriftsleistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr beho-
ben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
oder der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass 
ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können 
bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Abs. 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 08.04.2024 um 
16:00 Uhr in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
und §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der Ortsbeiräte
Die Ortsbeiräte werden in den Ortsteilen Atterwasch, Bä-
renklau, Grabko, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, 
Schenkendöbern, Sembten, Lübbinchen, Pinnow, Groß 
Gastrose, Kerkwitz und Taubendorf gewählt.
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 
8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schenkendöbern gelten für die Wahl zum Orts-
beirat der oben genannten Ortsteile mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der oben genann-

ten Ortsteile ist das Gebiet dieser Ortsteile. Das jeweilige 
Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirates zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende 
oder einen Bewerbenden enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im entsprechenden Ortsteil ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Schenkendöbern wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerben-
den sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zu den Ortsbeiräten 
der genannten Ortsteile bestimmen, sofern die Anzahl der 
in den genannten Ortsteilen wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreichen. In 
dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Schen-
kendöbern wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-
gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
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